
Olaf Opelt

Siegener Str. 24

08523 Plauen                                                                                                  21.05.2015

 

 

 

 

Stadt Plauen

Wahlbüro Büroleiter

Unterer Graben 1

08523 Plauen

 

 

 

 

Sehr geehrter Herr/sehr geehrte Dame,

 

in Ihrer irren  Unwissenheit, so möchte ich es bestenfalls nennen, sollten Sie nicht vorsätzlich arbeiten, haben Sie mir 
und meiner Lebensgefährtin Wahlbenachrichtigungen für einen neuen Landrat gesendet.

 

Deswegen möchte ich Sie darauf hinweisen, daß auch diese Wahl rechtswidrig ist. Rechtswidrig weil diese Wahl sich 
auf ein Grundgesetz für die Bundesrepublik in Deutschland stützt. Diese Bundesrepublik hat ihr Ende am 17.07.1990 
aufgrund der Beschlüsse der drei westlichen Besatzungsmächte gefunden, in dem der Artikel 23 des GG aufgehoben 
wurde. Weitere Erläuterungen über die Rechtslage bis hin zur Beweisführung der juristischen Nichtigkeit des 2+4 
Vertrages und des Einigungsvertrages lege ich Ihnen als Anhang auf den beiliegende elektronischen Datenträger.

Sollte Sie eine gegenteilige Meinung haben, könnten Sie mich davon grundhaft überzeugen, indem Sie mir mitteilen 
und nachweisen wann der verfassungsgebende Kraftakt, der in der neuen Präambel (seit 1990) des GG festgeschrieben 
steht, stattgefunden hat. 

Solang Sie entsprechende Beweisführungen nicht erstellen können, weise ich Sie darauf hin, daß Sie sich gegen gültiges
deutsches Recht und Gesetz auf der Grundlage von Völkerrecht vergehen. Auch über das gültige deutsche Recht und 
Gesetz finden Sie Ausführungen auf dem Datenträger u. a. in der Ausarbeitung „Tag 1“.

 

 

Mit freundlichen Grüßen

 

 

 

 

 

Olaf Thomas Opelt

 

 



Anhang: elektronischer Datenträger

Zwei Wahlbenachrichtigungen zu unserer Entlastung zurück

 

 

 

Erläuterung für die heutigen Leser: 

Auf dem elektronischen Datenträger in Form einer CD wurden verschiedene Daten gebrannt, die 
zur Erklärung der gesamten Sache dienen. Diese CD wurde nicht nur der Arbeitsstelle der o. g. 
Herren und Damen gesandt, sondern jahrelang ständig und immer wieder zu jeder Möglichkeit an 
Menschen kostenlos abgegeben. Vor allem bei den Versammlungen des WsD wurden hier jedesmal 
dutzende CDs verteilt, die aber keinerlei Widerhall brachten, da sich der WsD hauptsächlich um das
Flüchtlingschaos die Köpfe heißgeredet hatte und sogar der Pegida gehörigen Platz zum Reden 
einräumte. Opelt hat es erreicht einmal zu Wort zu kommen um dann nie wieder an das Rednerpult 
gelassen zu werden um sachlich weiter ausführen zu können.

 

Auf dem Datenträger waren u. a. enthalten:

 

-          Tag 1

-          Erklärung zur Staatlichkeit der BRD

-          Rechtsgrundlagen

-          Beweisführung zur rechtlichen Nichtigkeit des 2+4 Vertrages und im zuge dessen des 
Einigungsvertrages

-          Bürgerklage

-          Formular      Erklärung zur Bürgerklage

http://www.bundvfd.de/wp-content/uploads/2016/09/1%20Sonntagsdemo%2017.01.2016.mp4
http://www.bundvfd.de/wp-content/uploads/2016/09/Opelt-Klage-01-130528.pdf
http://www.bundvfd.de/wp-content/uploads/2016/09/Opelt-Klage-01-150515.pdf
http://www.bundvfd.de/wp-content/uploads/2016/09/opelt-recht-01-130501.pdf
http://www.bundvfd.de/wp-content/uploads/2016/09/opelt-recht-01-130501.pdf
http://www.bundvfd.de/wp-content/uploads/2016/09/opelt-recht-01-100214.pdf
http://www.bundvfd.de/wp-content/uploads/2016/09/opelt-recht-01-050801.pdf
http://www.bundvfd.de/wp-content/uploads/2016/09/opelt-recht-01-120209.pdf

